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Verordnung betreffend den Schutz für Reichs- und Staatsangehörige 
 

gegeben am 08.05.2021, im Namen des Deut#chen Reiches 
 

In Kraft ge#etzt am 25.05.2021 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger  
nach erfolgter Zu#timmung des Bundesrathes, was folgt: 

 
 

Nr. 03 
 

 

Der Bundesrath hat auf Grund §. 3. des Ge#etzes über die Ermächtigung des Bundesraths zu wirt#chaftlichen 
Maßnahmen u#w. vom 04. Augu#t 1914 (Reichs-Ge#etzbl. S. 327) folgendes Ge#etz be#chlo##en. 
  

§ 1. 
 

Reichs- und Staatsangehörige, wie die#e im Per#onen#tandsregi#ter  Deut#chland erfaßt #ind; #omit nicht mehr 
unter Betreuung der Organi#ationsform einer Modalität der Fremdherr#chaft #tehen, unterliegen nicht den 
Vor#chriften und #ogenannten Ge#etzen (Regelwerken) die zu Bonn oder Brü##el herausgegeben wurden und 
noch werden. Alle Parteien, Wirtschafts- Politiker, die Polizei, die ge#amte Ju#tiz  und die nichtfreie Pre##e 
#tehen mit Ihrem ge#amten Hab und Gut in der Schadenshaftung gegenüber den rechts- und ge#chäftsfähigen 
Reichs- und Staatsangehörigen. 
 

§ 2. 
 

Mit einem Minde#t#chadener#atz von 75.000,00 Mark, wird die Per#on privatrechtlich in die Haftung 
genommen, die #ich anmaßt die körperliche  gei#tige und #eeli#che Unver#ehrtheit, des einzelnen Reichs- und 
Staatsangehörigen zu beeinflu##en, zu #chädigen, zu  zer#tören, zu diffamieren oder #on#t wie auf anderer Art zu 
mißbrauchen. 
 
Die#er Schadener#atz  hängt nicht von dem wirt#chaftlichen Stand des Verur#achers ab und wird über 
minde#tens drei Generationen vollzogen.  
 

§ 3. 
 

Sobald #ich der Reichs- und Staatsangehörige auswei#t, #ind jegliche Zwangsmaßnahmen durch unter 
Betreuung #tehende Staatenlo#e, ein Gewaltakt gegen die Reichsverfa##ung, das Reichsrecht, Völkerrecht und 
die Men#chenrechte.   
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Der Reichs- und Staatsangehörige i#t angewie#en und verpflichtet, #ich an die tat#ächlichen Ge#etze des 
Deut#chen Reiches zu halten,  auch in Bezug zu den bürgerlichen Rechten von Staatenlo#en.  
 

§ 4. 
 

Wird gegen die#e Verordnung in nachwei#lich 50 Fällen ver#toßen, wenden wir uns an die Alliierten, um mit 
militäri#chem Ein#atz die Verur#acher und Täter zu eliminieren. 

 
§ 5. 

 
Die#es Ge#etz tritt mit Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 

 
 

Gegeben zu Berlin, den 08. Mai 2021  

 
 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
 

 Staats#ekretär und Prä#idial#enat 
Erhard Lorenz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 2105082 (2 von 2) 


